
 

 

Hauptversammlung der SYGNIS AG am 7. Juli 2017 

„Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung 

an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ 

 

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit 

stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen 

Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Der 

Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten 

Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. 

 

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, den Stimmrechtsvertreter mit der 

weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen: 

 

Briefversand und Übermittlung der Vollmacht und Weisungen an den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Fax oder E-Mail. 

 

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN 

STIMMRECHTSVERTRETER“ beziehungsweise das Formular „ÄNDERUNG DER 

WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER“. 

 

Bevollmächtigen Sie damit den von der SYGNIS AG benannten Stimmrechtsvertreter 

und weisen Sie diesen an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Ver-

waltung ausgeübt werden soll. 

 

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ 

zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt 

an den Stimmrechtsvertreter: 

 

- per Briefversand an: SYGNIS AG 

c/o Computershare Operations Center  

80249 München, Deutschland  

 

- oder via E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de 

 

- oder via Fax an die folgende Nummer: +49 89 30903-74675 
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Wichtige Hinweise: 

 

Bitte beachten Sie, dass Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig 

sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen 

lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und von Ihnen unter-

zeichnet zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Num-

mer dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zugeht. Aus organisatorischen Gründen 

kann die SYGNIS AG nicht garantieren, dass nach dem 4. Juli 2017, 24.00 Uhr (MESZ), 

unter der vorgenannten Adresse, Fax- Nummer oder E-Mail-Adresse eingehende 

Vollmachten, Widerrufe von Vollmachten, Weisungen oder Änderungen von Weisungen 

noch berücksichtigt werden können. Es besteht aber die Möglichkeit, die Be-

vollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft, den Widerruf einer dem 

Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und Änderungen 

von Weisungen am Tag der Hauptversammlung bis kurz vor Beginn der Abstimmung an 

der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung vorzunehmen. 

 

Erhält der Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder 

Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den 

entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Voll-

machten wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht 

vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, 

wird sich der Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den 

entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Ab-

stimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter ist weisungsgebunden und darf das 

Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. 

bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren 

wird der Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an 

der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Ge-

genantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag 

sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag ab-

weichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der 

Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist 

ausgeschlossen. Auch bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen 

bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung ist ein Widerruf der Vollmacht in 

Textform (§ 126b BGB) erforderlich, damit die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte 

Vollmacht und die Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erlöschen.



 

 


